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Zu Beginn des 19. Jh.s mehrten sich die Anzeichen nationalmagyarischer 
Bestrebungen, doch konnten diese infolge vieler Gemeinsamkeiten, insbesondere 
der als Amtssprache nach wie vor in Gebrauch stehenden lateinischen Sprache, 
noch absorbiert und aufgefangen werden. Als aber dann auch diese übernationale 
Einrichtung fiel und die Revolution von 1848 nicht nur die Aufhebung der 
Grunduntertänigkeit, sondern auch die Loslösung von Wien anstrebte, war kaum 
noch Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft zu erwarten. Der sogenannte „Aus
gleich“ zwischen Österreich und Ungarn (1867) brachte dann die völlige An
erkennung der Magyaren als führende Nation.

Zwar atmeten die auf Initiative des bekannten Staatsmannes und Schrift
stellers Baron Josef Eötvös beschlossenen Nationalitätengesetze von 1868 große 
Liberalität und großzügiges Entgegenkommen gegenüber den anderen Volksgrup
pen, jedoch zeigte der „dehnbare“ § 172 des 11 Jahre später beschlossenen 
ungarischen Strafgesetzes (1877), der die „Aufreizung zum Haß gegen eine Na
tionalität“ als Delikt unter Strafe stellte, in welche Abgründe der Weg zu führen 
drohte, sollte doch damit der nichtmagyarischen Presse ein Maulkorb angehängt 
werden. Vollends aber das Apponyische Schulgesetz aus dem Jahre 1907, „wo
durch der Gebrauch der Muttersprache als Unterrichtssprache völlig unterbunden 
und die Bestimmungen des, Schulgesetzes aus dem Jahre 1868 völlig gegenstands
los gemacht wurden“ , sollte eine gänzliche nationale Gleichschaltung herbeifüh
ren1. Auch die deutsche Reichsregierung verhielt sich gegen die deutschen Volks-

1 G u g 1 i a Otto, Das Werden des Burgenlandes. Seine Angliederung an Österreich 
vor 40 Jahren im Lichte teilweise unbekannten Materials, Burgenländische For
schungen (BF), H. 44 (Eisenstadt 1961), S. 8.
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gruppen reserviert, weil ihr ein einiges, und starkes Ungarn von größerem 
Nutzen war als in sich uneinige Volksgruppen2.

Auf diese Weise wurde die bildungsmäßig und sozial höhere Schichte — 
auch in unserem Raum —  für das Magyarentum gewonnen3, während die bäuer
liche Landbevölkerung, die in der Volksschule ungarisch lernte, zu Hause jedoch 
die Muttersprache pflegte, in jene sprachliche Situation gelangte, die uns der 
Schriftsteller Lajos Zilahy in seinem Roman „Zwei Gefangene“ so deutlich vor 
Augen führt4. Man konnte weder ungarisch noch deutsch und besaß nach dem 
Anschluß an Österreich alles andere nur nicht das so lebensnotwendige Selbst
bewußtsein.

Aber schon begannen außerhalb Ungarns Stimmen laut zu werden, die 
die Nationalitätenpolitik Ungarns zu kritisieren begannen. So forderte der öster
reichische Abgeordnete P rälat Dr. Josef Scheicher 1905 im österreichischen Reichs,- 
rat Ungarn auf, die von Deutschen (Germanen) besiedelten Gebietsteile an Öster
reich abzutreten. Der Österreicher rumänischer Muttersprache Popovici versuchte 
in seinem 1906 erschienenen Buch „Die vereinigten Staaten von Österreich“ die
sem hochexplosiven Nationalitätenstaat ein neues Antlitz zu geben, während der 
Wiener Lehrer Josef Patry in seiner Abhandlung „Westungarn zu Deutschöster
reich“ den Nachweis zu erbringen versuchte, daß Westungarn auch schon früher 
bei Österreich war. Hieher gehörte auch der erst vor kurzem verstorbene, aus 
Mönchhof stammende Thomas Polz, der bereits 1913 seine in Wien lebenden Lands
leute in einem Verein zu organisieren versuchte.

Nach dem ersten Weltkrieg mehrten sich in Westungarn selbst die Stimmen, 
die gegen die Unterdrückung des deutschen Volkstums seitens der ungarischen 
Behörden protestierten. Ich nenne nur einige Namen wie Amon und Wolf aus 
Neusiedl am See, den Apotheker Göllner aus Deutschkreutz und hier im Süden 
den Mühlenbesitzer Karl W'ollinger aus Heiligenkreuz. Ihnen allen ging es u r
sprünglich wie Otto Bleyer5, dem Vorkämpfer des Deutschtums in Ungarn und 
langjährigen Minister für die nationalen Minderheiten, nicht um eine Lostren
nung von Ungarn, sondern um eine Kulturautonomie innerhalb des Ungarischen 
Königreiches6.

Das war ungefähr die Situation, als es 1919 zwischen den Alliierten und 
Ungarn in Paris zu einem Staatsvertrag kam und Deutschwestungarn unter Zu
grundelegung des von dem amerikanischen Präsidenten Wilson proklamierten 
Selbstbestimmungsrechtes der inzwischen arg verstümmelten Republik Deutsch
österreich angeschlossen wurde7.

2 S u 11 e r Berthold, Die innere Lage Ungarns vor dem Ersten Weltkrieg in der 
Beurteilung deutscher Diplomaten, Südostdeutsches Archiv, Bd. XIII (München 
1970), S. 125ff.

3 G u g l i a  a. a. 0.  S. 8.
4 Paul Zsolnay Verlag (Hamburg-Wien 1959), S. 154.
5 Vgl. S c h w i n d  Hedwig, Jakob Bleyer. Ein Vorkämpfer und Erwecker des un

garländischen Deutschtums. Veröffentlichungen des Südostdeutschen Kulturwerkes, 
Reihe B (München 1960), Bd. 14.

6 G u g 1 i a a. a. O. S. 20f.
7 Ebenda S. 38; vgl. auch G o l d i n g e r  Walter, Die Burgenlandfrage als inter

nationales Problem, Bgld. Hbll. 23. Jg. (Eisenstadt 1961), H. 3, S. 99ff. und 
B e r l i n  Jon D., Die Rolle der amerikanischen Diplomatie in der Burgenland
frage, 1919— 1920, Österreichische Osthefte, 14. Jg. (Wien 1972), H. 3, S. 290—300.
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Die Agitation um den Anchluß des deutschsprachigen Westungarn an Öster
reich nach dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie 
wurde im Komitat Eisenburg —  wie schon erwähnt —  von dem deutschnationalen 
Heiligenkreuzer Mühlenbesitzer Karl W o 1 1 i n g e r geführt, ohne dabei 
die kleine deutsche Gemeinde Luising zu berücksichtigen. Gewiß wirkte sich auch 
hier der Druck des ungarischen Nationalstaates unangenehm aus,, da Luising mit 
Hagensdorf zum Stuhlrichterbezirk Könnend gehörte, der eine starke magyarische 
Mehrheit besaß und auf die Interessen der kleinen deutschen Volksgruppe weniger 
Rücksicht nahm als der benachbarte Bezirk Güssing mit seiner überwiegend 
deutschen Majorität. Vor allem aber die Zugehörigkeit dieses kleinen deutschen 
Ortes zum Gemeindenotariat des stark magyarischen P i n k a m i n d s z e n t  
(Allerheiligen)8 mit seinem unduldsamen Gemeindenotär S z o m b a t h e l y i  ver
hinderte ein frühzeitiges Erwachen und Großwerden des Anschlußgedankens9.

Als endlich auf Grund des Venediger Protokolls vom 13. Oktober 1921 
das Gebiet des, Burgenlandes gemäß den Bestimmungen der Pariser Verträge 
in österreichische Verwaltung übernommen werden konnte, blieb die kleine deutsch
sprachige Gemeinde L u i s i n g  im Pinka-Stremtalwinkel östlich der festgeleg
ten Demarkationslinie im Königreich Ungarn, während die benachbarte Gemeinde 
H a g e n s d o r f  zu Österreich kam. Nun wissen wir aber, daß es sich bei die
sen beiden benachbarten Ortschaften nicht um x-beliebige Nachbargemeinden 
handelte, deren historische Entwicklung unabhängig voneinander vor sich ging. 
Hier handelte es sich um zwei Gemeinwesen, deren jahrhundertelange verwandt
schaftliche Bindungen und gemeinsame Interessen plötzlich unterbunden werden 
sollten. So war (und ist) Luising eine Filiale der Pfarre von Hagensdorf10, und 
die Luisinger Kinder besuchten die Hagensdorfer Schule11.

Die volle Tragweite dieser Pariser Entscheidungen kam aber erst zu Be
wußtsein, „als sich eine ungarische Zollwachabteilung am Ort etablierte, zwischen 
Luising und Hagensdorf eine Demarkationslinie errichtete und die Bauern, welche 
ihre zahlreichen Felder und Weingärten auf Hagensdorfer und Heiligenbrunner 
Grund bestellen wollten, zwangen, den Weg an der am südlichen Ortseingang 
befindlichen Zollhütte vorbei zu nehmen. Als sich die Bauern —  den oft beträcht
lichen Umweg zu ihren Grundstücken scheuend —  nicht fügten und die gebräuch
lichen Feldwege fuhren, wurden sie schikanös behandelt, teils sogar eingesperrt 
oder beschossen.“ Diese täglichen Lebensnotwendigkeiten und Lebensgewohnheiten 
waren es, die den Luisingern das Groteske ihrer Situation vor Augen führten. 
In diesen schweren Tagen mußte der Ortspfarrer von Hagensdorf, Josef M i 
s e  h i n g e r, oft zu den ungarischen Behörden nach Steinamanger, um das Los

8 A magyar Szent Korona Orszägainak Helysegnevtar 1907, (Budapest 1907), S. 625.
9 P r i c k l e r  Harald, Der Anschluß Luisings an Österreich vor vierzig Jahren, 

Bgld. Hbll. 25. Jg. (Eisenstadt 1963), H. 2, S. 49.
10 H ä z i Jenö, Die kanonische Visitation des Peter Tormäsy, Archidiakons von Eisen

burg aus dem Jahre 1674, BF, H. 45 (Eisenstadt 1961), S. 21.
11 A Szombathely püspöki megye papsägänak nevtära 1885, (Szombathely 1885), S. 132. 

1897 (Szombathely 1897), S. 146, 1910 (Szombathely 1910), S. 159; vgl. auch 
K u n n e r t  Heinrich, Luising — 40 Jahre bei Österreich, Volk und Heimat, 
16. Jg. (Eisenstadt 1963), Nr. 12, S. 1.
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seiner Pfarrkinder wenigstens in menschlicher Hinsicht etwas lindern zu helfen, 
eine Änderung der Pariser Verträge konnte auch er nicht herbeiführen12.

Zur endgültigen Festlegung der neuen Staatsgrenze im Gelände wurde ge
mäß Art. 29 des Staatsvertrages von St. Germain-en-Laye ein österreichisch-unga
rischer G r e n z r e g e l u n g s a u s s c h u ß  (Commission de délimitation — 
Kommission zur Bestimmung der Grenze zwischen der Republik Österreich und 
dem Königreich Ungarn) eingesetzt, der seine Weisungen und Instruktionen von 
der Botschafterkonferenz in Paris erhielt, und dem unter Vorsitz des französi
schen Majors André J o c a r  d als Mitglieder der Oberst A. J. C r a v e n  (Groß- 
britanien), Major Enrico C a l m a  (Italien), Ministerialrat Dr. Stefan N e u 
g e b a u e r  (Österreich) und Ministerial-Sektionsrat Dr. Ernst T r ä g e r  (Un
garn) angehörten. Der Ausschuß, der seinen Sitz in Ödenburg hatte, nahm seine 
Tätigkeit im Frühjahr 1922 auf.13

Dieser Grenzregelungsausschuß hatte unter Berücksichtigung der alten un
garischen Komitatseinteilung die zwischen Österreich und Ungarn festzulegende 
Grenze in drei Sektoren eingeteilt. Innerhalb der Sektion A, dem ehemaligen 
Komitat Wieselburg, mußten die Ansprüche Ungarns auf die Gemeinde Pamhagen 
im Seewinkel abgewehrt werden. In der Sektion B, im Raume des ehemaligen 
Komitates Ödenburg, beanspruchten die Ungarn die Gemeinden Liebing, Rat- 
tersdorf, Hammerteich und Lockenhaus und in der Sektion C, auf dem Gebiet 
des Komitates Eisenburg, im Pinkatal, forderten sie auf Grund eines Memoran
dums der Stadt Szombathely und der königlich-bayrischen Domänendirektion von 
Porno (Pernau) 13 Gemeinden14.

Schon am 6. Oktober 1919 — einige Wochen nach dem Friedensvertrag von 
St. Germain-en-Laye —  hat die Botschafterkonferenz in Paris in einer „Instruk
tion betreffend die Abgrenzungskommissionen (Commission de délimitation, Grenz
regulierungsausschüsse) festgelegt, daß zwar „grundsätzlich die Kommissionen die 
Zuteilung einer Gemeinde an einen oder den anderen der interessierten Staaten, 
falls sie durch die Verträge festgesetzt ist, nicht abändern dürfen“, jedoch unter 
ganz bestimmten Voraussetzungen hierin eine Ausnahme gemacht werden kann. 
Die am 22. Juli 1920 genehmigte Instruktion erteilte den Abgrenzungskom- 
missionen „jegliche Machtbefugnis, nicht nur zur Bestimmung der „als im Ge
lände noch zu bestimmende Linie“ bezeichneten Teilstrecken, sondern auch zur 
Revision der durch Verwaltungsgrenzen bestimmten Teilstrecken, sofern einer der 
beteiligten Staaten eine solche Revision verlangt und die Kommission sie als 
zweckdienlich anerkennt.“ Darüber hinaus „können (sie) sogar —  wo die be
sonderen Bestimmungen des Vertrages ihnen das Recht dazu einräumen —  die 
Zuweisung einer im Vertrage namentlich bezeichneten Örtlichkeit unter der Be
dingung abändern, daß die Abänderung von geringerer Bedeutung ist und daß 
einstimmige Einverständnis der Kommission in diesem Belange herrscht.

In allen Fällen werden sie es sich angelegen sein lassen, den in den Ver
trägen gegebenen Festlegungen nach Möglichkeit zu folgen, unter tunlichster Be

12 P r i c k l e  r a. a. O. S. 50.
13 K u n n e r t  a. a. O. S. 1.
14 G u g 1 i a a. a. O. S. 67ff.
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rücksichtigung der politischen Abgrenzungen und der örtlichen wirtschaftlichen 
Interessen, jedoch mit Ausschluß jeglichen nationalen, sprachlichen oder reli
giösen Grundes“

Unter Zugrundelegung der Mantelnote zum Friedensvertrag von Trianon 
zwischen den Alliierten und Ungarn, die vorschlägt, die Grenzen zu revidieren, 
„wo die so gezogene Grenzlinie nicht überall mit Genauigkeit den ethischen 
oder wirtschaftlichen Bedürfnissen entsprechen sollte“ , genehmigte die Botschafter
konferenz am 3. Juli 1921 eine15 „Ergänzende Instruktion für die ungarischen 
Grenzregelungsausschüsse“ , die unter Punkt IX besagt, daß „der Rat des, Völker
bundes die an ihn erstatteten Berichte nur dann in Erwägung ziehen kann, wenn 
eine der interessierten Parteien ihn darum ers,ucht“

Diese Instruktionen kamen der Gemeinde Luising, aber auch der Budapester 
Regierung zu Hilfe. Schon bei den bilateralen Verhandlungen in den Monaten 
Februar, März und Mai 1921, die abwechselnd in Wien und Budapest geführt 
wurden, drängte Ungarn unter Berufung auf die Mantelnote auf eine erhebliche 
Korrektur des Grenzverlaufes und s,chlug eine gemeinsame Einigung „ohne Ein
beziehung der Grenzbestimmungskommission“ vor. Am 4. August desselben Jah
res überreichte dann der ungarische Gesandte am Ballhausplatz ein Memorandum, 
worin Österreich auf ein Viertel des ihm zugesprochenen Gebietes mit über 
100.000 Einwohnern verzichten sollte und wandte sich diesbezüglich anfangs 1922 
an den Völkerbund, während Österreich unter Hinweis auf eine Entscheidung der 
Botschafterkonferenz vom 24. Februar 1921, wonach „die Änderungen, die in 
Bezug auf die Übergabe der westungarischen Komitate im Zuge der unmittel
baren Verhandlungen zwischen Ungarn und Österreich ins Auge gefaßt werden 
können, keinesfalls die eigentlichen Grundlagen der durch die Friedensverträge 
bestimmten Grenze in Frage ziehen dürfe“ , dieses Ansinnen höflich aber ent
schieden ablehnte16.

Für die Gemeinde Luising waren diese beiden Entscheidungen, nämlich 
Österreichs Ablehnung, einer Regelung der Grenzfrage unter Ausschluß der Grenz
regelungskommission zuzustimmen und die von der Botschafterkonferenz ergan
genen Instruktionen von eminenter Bedeutung. Aber erst nachdem auf Grund 
des Venediger Protokolls Burgenland entsprechend den Pariser Verträgen in 
die österreichische Verwaltung übergegangen war und die Errichtung einer De
markationslinie entlang der neuen Staatsgrenze zwischen Hagensdorf und Luising 
errichtet und die bisherigen menschlichen, religiösen und wirtschaftlichen Be
ziehungen empfindlich gestört worden waren, kam den Betroffenen das volle 
Ausmaß dieser Grenzziehung erst richtig zu Bewußtsein. Es ist daher verständ
lich, daß bereits drei Monate nach den Übergabeformalitäten die Gemeindevor
stehung von L u i s i n g  eine Resolution an das B e z i r k s v e r w a l t u n g s -

15 Instruktion für die Abgrenzungskommission (Commission de délimitation, Grenz
regulierungsausschüsse), Vorl. Ausgabe, 6. Okt. 1919, zu Beilage 12 zu Punkt 202 
(deutscher Text), S. 3; 22. Juli 1920, zu Beilage 19b zu Punkt 344 (deutscher 
Text), S. 3; 3. Juni 1921, zu Beilage 49 zu Punkt 1189 (deutscher Text), S. 3; 
Burgenländische Landesbibliothek I—10.

16 Burgenländische Landesbibliothek 1— 10 10 B; vgl. auch G u g l i a  a. a. O. S. 41, 67; 
K u n n e r t a. a. O. S. lf. und D e r s., Luising — 40 Jahre bei Österreich, Bur
genländische Freiheit, 29. Juni 1963, S. 4.
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a m t17 in Güssing richtete und unter Anführung der bereits bekannten Fakten 
um entsprechende Intervention bei den zustehenden Stellen in Österreich ersuchte18:

„Ja! mit rein deutschen Herzen gestehen wir in dieser Beilage unseren 
Brüdern und Schwestern, so auch Vater und Mutter, welche drüben Im  befreiten 
Burgenland sich befinden und sich schon heut eines neuen Lebens freuen, unserö 
deutsche Nation.

Wir aber sollen für immer jetzt leugnen, dass wir deutsche sind, und zu
gleich getrent iverden fon unser Kirche, Schule etz., die wir schon Jahrhunderte 
Gemeinschaftlich besuchen.

Auch Wirtschaftlich sind ivir sehr enge verknüpft, da wir Gründe im Ge
meindegebiet Hagensdorf und die Hagensdorfer wiederum Gründe in hies(igem) 
Gemeindesgebiete Luissing haben, Unsere Weingärten befinden sich sogar in Hei
ligenbrun.

Wen uns aber die Grenzlinie ivegschneiden würde, So ivürde unser Lebens
unterhalt gefärdet. Eine Naturgrenze könte bei hir nur der Pinkaflus sein, der 
das deutsche von Magyarischen Gebiet abgrenzt.

Wir möchten daher seiner Hochwohlgeboren Herrn Leiter des Bezirksver
waltungsamtes in Güssing, Inständigst bitten, bei den höheren Stellen dahin wirken 
zuwollen, das die Angelegenheit eine befriedigende, und solche Lösung findet, 
die Gemeinde Luissing dem Burgenlande mit Hagensdorf auch weiterhin ver
bunden bleibt!

der Erfüllung entgegen sehend, sowie unsres Herzenswunsches Zeichnet Hoch- 
achtungsfoll

die Gemeindevertretung Luissing.

Wiener Hermán, Bürgermeister 
Thomas Pail, vice (bürgermeister) 
Wiener Herman.“

17 Mit BGbl. Nr. 134/1923 wurde das Bezirksverwaltungsamt in „Bezirkshauptmann
schaft“ und der Bezirksverwalter in „Bezirkshauptmann“ umbenannt. Vgl Johann 
S e e d o c h, Burgenland, 100 Jahre Bezirkshauptmannschaften in Österreich, S. 122, 
Wien; 1970.

18 1922 I 7, Luissing. Burgenländisches Landesarchiv (Bgld. LA.), Landesregierungs
archiv (LRA), 2/3. Das Siegel der Gemeinde trägt die Umschrift: „Loväszad
Közseg 1907, Vas Varmegye.“
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Aber auch die Gemeinde H a g e n s d o r f  fühlte mit ihren Verwandten 
und Bekannten in Luising und richtete gleichfalls am 7. Jänner 1922 eine Re
solution in dieser Angelegenheit an das Bezirksverwaltungsamt in Güssing, worin 
sie bewegt ihre Freude über den vollzogenen Anschluß an Österreich zum Aus
druck brachte, gleichzeitig jedoch mit Bedauern feststellte, daß die Bewohner 
der Nachbargemeinden L u i s i n g  und U n g a r i c h  B i e l i n  g, mit denen 
sie jahrhundertelang „aufs engste“ verbunden waren, bei Ungarn verbleiben 
sollten:

„Durch den Friedensvertrag von St. Germain und Trianon hat sich so vieles 
grundlegend geändert. ¡Fas man vor Jahren noch für unmöglich hielt, ist Tat
sache geworden.

Wenn uns auch die von fremden Nationen auf oktroyierten Verträge viele 
Härten auflegen, so atmen wir trotzdem erleichtert auf, da wir als Deutsche 
Anschluß an jenes Reich gefunden haben, für welches unser Herz schlägt und 
die Gefühle sprechen.

Aus der Gewalt einer herrschsüchtigen Nation sind wir befreit und ist uns 
endlich der Weg geebnet zu einem viel leichteren und gedeihlicheren Fortkommen.

Doch eines belastet uns noch sehr schwer und berührt uns auf's tiefste un
angenehm, daß jenseits der prov(isorischen) Reichsgrenze deutschen Brüdern und 
Schivestern die Fesseln noch angelegt sind. Gerne möchten sie bei uns sein und 
wir wollten sie mit offenen Armen empfangen, aber das Verhältnis ist nicht in 
jenen Sinne, was unseren Wollen entsprechen möchte.

Diese deutschen Brüder und Schwestern, was ivir meinen, sind die Bewohner 
der Gemeindef n) L u i s i n g  und U n g ( a r i s c h ) -  B i e l i n  g, welche Gemein
den gegenüber H a g e n s d o r f  auf ung(arischem) Gebiete liegen.

Durch Jahrhunderte hindurch sind ivir mit diesen Leuten in jeder Hinsicht 
auf's engste verbunden gewesen. Wir haben vieles g e m e i n s a m ,  so unter 
anderen die K i r c h e ,  S c h u l e  etz. Auch w i r t s c h a f t l i c h  sind wir sehr 
enge verknüpft, da wir z. B. G r ü n d e  i m  G e m e i n d e g e b i e t e  L u i s i n g  
u n d  d i e  L u i s i n g e r  w i e d e r u m  G r ün d e i m  h i e s ( i g e n )  G e 
m e i n d e g e b i e t e  haben.

Es wäre für die hies(ige) Bevölkerung ein sehr harter Schlag, wenn das 
Gefühl der Zusammengehörigkeit dadurch verletzt würde, wenn beide Gemeinden 
durch die Grenze von uns für immer getrennt würden.

Wir möchten daher Seiner Hochwohlgeboren Herrn Leiter des Bezirksver
waltungsamtes in Güssing inständigst bitten, bei den höheren Stellen dahin wirkten 
zu wollen, daß diese Angelegenheit eine befriedigende und solche Lösung findet, 
daß die Gemeinde Luising und Ung(arisch)-Bieling dem Burgenlande angeglie
dert werden.

Der Erfüllung unseres Herzenswunsches entgegensehend 
zeichnet hochachtungsvoll 

die Gemeindevertretung Hagensdorf
Hermann Wiener, Bürgermeister 
Franz Seier, Vice(bürgermeister)
Rafael Gelder 
Martin Öhl 
Schuszter Kosmas“19.
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Die Eingabe der Gemeinde Luising wurde vom damaligen Bezirksverwalter 
Dr. Mayrhofer dem Landesyerwaltungsamt für das Burgenland19 20, das seinen 
Amtssitz in Sauerbrunn hatte, „befürwortet vorgelegt, wobei insbesondere auf die 
Gemeinsamkeit von Schule und Kirche sowie auf den wechselseitigen Überland
besitz hingewiesen“ wurde21. Der Landes,Verwalter22 hinwieder setzte hievon die 
zuständigen Zentralstellen in Wien, die Zentralkommission beim Bundesministe
rium für Inneres und Unterricht, das Bundesministerium für Äußeres und das 
Bundesministerium für Inneres und Unterricht in Kenntnis23.

Dieser Schritt der Gemeinde Luising an die österreichischen Behörden war 
der Auftakt im Kampfe um den verspäteten Anschluß an Österreich. Im Früh
sommer 1922 —  wahrscheinlich nach eingehender Beratung mit den österreichi
schen Stellen —  wagten die Luisinger das wahrscheinlich entscheidende aber zu
gleich auch wagemutigste Unternehmen. Der Vizebürgermeister Rudolf W i e n e r  
und der Gemeinderat Thomas P a i 1 begaben sich unter Beobachtung größter 
Vorsichtsmaßnahmen nach Ödenburg zum dort mittlerweile etablierten österrei
chisch-ungarischen Grenzregelungsausschuß und forderten nach Darlegung der 
bereits bekannten Fakten und unter Berufung auf die von der Botschafterkon
ferenz erlassenen Instruktionen namens der Gemeinde Luising die A n g l i e -  
d e r u n g an Österreich. Dieses von den beiden Gemeindevertretern unternom
mene mutige Eintreten für die Belange ihrer Gemeinde machte offenbar auf die 
Kommission einen sehr günstigen Eindruck: man versprach, eine Kommission 
zu entsenden und die Verhältnisse an Ort und Stelle in Luising zu überprüfen24.

Das Verhalten und die Einstellung der Luisinger Bevölkerung, die Fühlung
nahme mit den österreichischen Behörden sowie die Entsendung zweier Emissäre 
nach Ödenburg konnten den ungarischen Behörden auf die Dauer nicht verborgen 
bleiben. Mit allen Mitteln versuchte man, die Luisinger von diesem Wege ab
zubringen. Einerseits versprach man ihnen bessere Straßenverbindungen zu den 
Nachbargemeinden, andererseits wurde die österreichfreundliche Gemeindevertretung 
ausgewechselt. Gegen die beiden Gemeindevertreter, die in Ödenburg die Interessen 
der Gemeinde vertreten hatten, wurde ein Haftbefehl erlassen, dem sie sich nur durch 
rasche Flucht nach Hagensdorf entziehen konnten.

Das war aber nur der Anfang einer Kettenreaktion von Maßnahmen, die 
Ungarn ergriff, um den Bewohnern der beiden Gemeinden ihre Gelüste, eigene 
Politik zu machen, auszutreiben. So weiß das Landesgendarmeriekommando für das 
Burgenland u. a. zu berichten:

„Für den österreichischen Grenzübertrittschein wird in Ungarn eine Visa-

19 1922 I 7, Hagensdorf. Ebenda.
20 Mit der Wahl Dr. Alfred Rausnitz zum Landeshauptmann am 19. Juni 1922 trat 

das Bundesverfassungsgesetz über das Bürgenland, LGB1. f. d. Bgld., Jg. 1922, 
1. Stk. in Kraft, wonach das Landesverwaltungsamt für das Burgenland in „Amt 
der Burgenländischen Landesregierung“ umbenannt wurde.

21 1922 I 12, Güssing. Bgld. LA, LRA, 2/3.
22 Vgl. Fußnoten 17 und 20. Ebenso wurde der Landesverwalter „Landeshaupt

mann“ umbenannt.
23 1922 II 8, Sauerbrunn. Bgld. LA, LRA, 2/3.
24 S i m o n  Josef, Wie Luising zu Österreich kam, Volk und Heimat, 14. Jg. (1961), 

Nr. 9, S. 6; Kunnert Heinrich, Ebenda 16. Jg. (1963), Nr. 12, S. 2; Prickler 
a. a. 0. S. 50.
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Gebühr von 20 ungarischen Kronen eingehoben, dem entgegen man in Öster
reich für einen ungarischen Grenzübertrittschein nur 50 österr(eichische) Kronen, 
also ungefähr 1/6 bis 1/7 der von Ungarn verlangten Gebühr einhebt. Und ge
rade Österreich sollte ein Interesse daran haben, dass der Grenzverkehr von Un
garn herüber möglichst erschwert werde. So werden aber nur Unzufriedenheiten 
in der Bevölkerung wachgerufen.

Noch schärfer tritt dies in nachfolgendem Falle in Erscheinung. Das Gemeinde
gebiet Hagensdorf liegt derzeit zum grössten Teile auf in ungarischer Verwaltung 
befindlichem Boden.

Während ungarische Staatsbürger nun den Ertrag ihrer auf österrfeichi- 
schem) Boden liegenden Felder anstandslos und abgabefrei nach Ungarn führen 
dürfen, wurde der Gemeinde Hagensdorf nach langwierigen Verhandlungen mit den 
ungarischen Zollbehörden die Bewilligung erteilt, 1,400 q Heu und Klee, geerntet 
auf den derzeit in ungarischem Verwaltungsgebiete liegenden Gemeindegründen 
Hagensdorf, über die Grenze zu führen. Jedoch musste dafür ein Betrag von 1400 
ung(arischen) Kronen bar erlegt werden und muss die Gemeinde dem ung- 
(arischen) Zollkontrollorgan, das die Ausfuhr überwacht, täglich 120 K  ung- 
(arischer) K. ausserdem bezahlen.

Die Bevölkerung ist darüber mit Recht erregt und fordert sofort geeignete 
Maßnahmen österreichischerseits, um wenigstens zu erreichen, dass bei der bevor
stehenden Getreideernte von Ungarn nicht iveiter derselbe Vorgang gehandhabt 
iv erde.

Auch sonst ist die österreichische Bevölkerung gerade in diesem Grenzteile 
fortgesetzten Übergriffen der ungar(ischen) Zollwachorgane ausgesetzt, die dabei 
auch die neutrale Zone verletzen z. B. am 4. Juli 1922 wurde dem Besitzer 
Richard Wolf aus Hagensdorf Nr. 1 von ungar(ischen) Grenzwachsoldaten im 
neutralen Gebiete der Gemeinde Hagensdorf ein Schwein, welches beim 
Heimtrieb der Herde sich verlaufen hatte, im Gewichte von zirka 50 kg und 
Werte von zirka 80.000 K  erschossen und beschlagnahmt und hat dieser bis 
jetzt dafür keine Entschädigung erhalten.

Am 15. Juni 1922 (Fronleichnamstag) ca. 3 h nachm(ittag) gingen mehrere 
Burschen im Alter von 12— 16 Jahren von Hagensdorf zum nahegelegenen Lam
bach fischen, als sie dabei von Hagensdorf weg ca. 2000 Schritte weit gegen 
Ungar(isch) Zieling25 kamen, sahen sie auf einmal 2 ungar(ische) Grenzwach
soldaten auf sich zueilen und liefen zurück, worauf die 2 Grenzwachsoldaten ihnen 
auf eine Entfernung von 100 Schritt 2 Schüsse nachsandten.

Diese Szene spielte sich ebenfalls in der neutralen Zone ab. Die 2 Schüsse 
wurden auch in Hagensdorf von mehreren Leuten gehört“26.

Dies waren aber nur kleine Exzesse im Vergleich zu den nachfolgenden 
Übergriffen, in deren Verlauf die Führer der ungarischen Nationalisten den „ver
wegenen P lan“ faßten, die Gemeinde H a g e n s d o r f  zu b e s e t z e n ,  sie

25 Soll heißen „Ungarisch Bieling“.
26 1922 VII 8, Sauerbrunn. Abschrift; Bgld. LA, LRA, ZI. 4— 1105/1922. Bericht des 

Landesgendarmeriekommandos für das Burgenland zum Erlaß vom 19. 4. 1922 ZI. 
17368/Abt. 15, Inneres an das Bundesministerium f. Inneres (Gendarmeriezentral
direktion) .
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Ungarn zu r e i n k o r p o r i e r e n  und dadurch den Grund zur Unzufrieden
heit zu beseitigen. Unter Anführung des Grafen S i g r a y von Iväncz, der auch 
die Ausrüstung und Besoldung übernahm, bildete sich ein Freischärlerkorps, das 
hauptsächlich aus Beamten der umliegenden Orte und aus Körmend bestand. 
Den Bewohnern von Hagensdorf wurde mitgeteilt, es würde ihnen nichts passieren. 
Dennoch wurde der Plan dem Bezirksverwalter von Güssing Dr. Ernst Mayrhofer 
gemeldet, der sofort an die Demarkationslinie eilte und den ungarischen Zöllnern 
den abenteuerlichen Plan auszureden suchte. Diese behaupteten jedoch, von dem 
geplanten Überfall auf Hagensdorf nichts zu wissen. Osterreichischerseits sah 
man sich nun gezwungen, zur Sicherung des Ortes Gendarmen und Volkswehr
soldaten anzufordern und nach Hagensdorf zu verlegen.

Am 18. Juli 1922 griffen die Freischärler, welche sich bei der Ungarisch- 
Bielinger Mühle gesammelt hatten, Hagensdorf an. Der Kampf begann um Mit
ternacht. Die Österreicher wurden im Ort eingeschlossen und hatten Mühe, sich 
in einem dreistündigen Gefecht zu behaupten. Um drei Uhr morgens zogen sich 
die Freischärler wieder zur Ungarisch-Bielinger Mühle zurück, von wo aus der 
Müllersohn durch Anschalten einer Lampe den vom Hagensdorfer Kirchturm 
spähenden Österreichern den Angriffsbeginn verraten hatte.

In Luising hatte sich inzwischen verstärkte ungarische Gendarmerie ein
quartiert, welche Hagensdorf nach der Eroberung durch die Freischärler regulär 
besetzen sollte. Als jene erfolglos zurück kehrten, wurden sie von der Gendarmerie 
zum Scheine „verhaftet“ : auf diese Weise sollte die Unschuld der ungarischen 
Behörden an den Ereignissen aufgezeigt werden. Von den Bauern Luisings wurde 
Brot und Speck requiriert, dann wurden die Freischärler nach Csäkäny, Iväncz 
u. a. abtransportiert“27.

Dieses neuerliche Aufleben der Freischärlerbewegung an der burgenländi
schen Grenze hat bei der österreichisch gesinnten Bevölkerung eine starke Be
unruhigung hervorgerufen, die jedoch dank der Haltung der ungarischen Regie
rung in dieser Angelegenheit bald wieder im Schwinden ist. „Durch den Banden
angriff auf Hagensdorf am 18. 7 1922“ heißt cs in einem Bericht des Landes
gendarmeriekommandos an das Bundesministerium für Inneres, „hatte sich bei 
der Grenzbevölkerung eine ziemlich große Beunruhigung bemerkbar gemacht. 
Die für die Freischärler ziemlich verlustreiche Abweisung hat die Stimmung der 
österr(eich) freundlichen Bauernbevölkerung wieder sehr gehoben. Die Beun
ruhigung ist daher im Abflauen begriffen, da sich solche Angriffe auch nicht 
mehr iviederholt haben. Aus Anlass des Vordringens der ung(arischen) Frei
schärler gegen die burgenländischen Grenze ivaren die ung(arischen) Grenzzoll
wachen durch Militär erheblich verstärkt. Diese militärische Verstärkung unga- 
rischerseits wurde nun auf gelassen, dafür aber die Gendarmerieposten an der 
Grenze verstärkt. Nach verlässlichen Nachrichten wurden die Freischärler in Un
garn seitens des dortigen Militärs und der Gendarmerie ganz energisch bekämpft

Der geistige Leiter der Freischärlerbewegung an der Grenze der Bezirke 
Güssing-Jennersdorf ist Graf Sigray in Csakan28 bei Körmend, auf dessen aus

27 P r i c k 1 e r a. a. 0 . S. 51.
28 Csäkany, Komitat Eisenburg (Ungarn).
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gedehnten Besitzungen ungefähr 300 Personen beschäftigt sein sollen, die im 
gegebenen Falle als Banditen in Betracht kommen.

Es wurde ein reger Kundschafterdienst gegen den Raum Steinamanger, 
Körmend, St. Gotthard bei besonderer Bedachtnahme auf die Besitzungen des 
Grafen Sigray eingeleitet und werden auch in Zukunft rechtzeitige und zuver
lässige Nachrichten erhofft. Die erfolgreiche Abwehr des Bandenangriffes auf Ha
gensdorf ist nicht zuletzt der Wachsamkeit und dem gut funktionierenden Nach
richtendienste der dortigen Gendarmerie zu verdankten gewesen. Für die nächsten 
Monate dürfte Ruhe an der Grenze sein, da der misslungene Angrifff bei Ha
gensdorf argen Staub in Ungarn auf gerührt hat“29.

Zu den schärfsten und unerbittlichsten Anschlußgegnern in diesem Raume 
muß zweifelsohne der Gemeindenotär30 S z o m b a t h e l y i  in P i n k a m i n d -  
s z e n t (Allerheiligen) gezählt werden, der mit allen ihm zu Gebote stehenden 
Mitteln versuchte, das Vorhaben der Luisinger zu vereiteln. Hatte er schon 
seinerzeit die Einschmuggelung der Freischärlerflugzettel in den Bezirk Güssing 
veranlaßt, so forderte er nunmehr die Gemeindeverwaltung Luising auf, kundzu
machen, daß sich die in der Gemeinde wohnenden und in den Jahren 1880— 1906 
geborenen männlichen Bewohner zwecks Erfassung und Einschreibung zum Feuer 
Wehrdienst zu melden hätten. Er selbst erschien eines Abends in Begleitung 
von rund dreißig Gendarmen, die den Ort umzingelten, ließ die Bauern zusammen 
rufen und versuchte sie in mehrstündigem Gespräch zu bewegen, ein Schrift
stück zu unterschreiben. Die Luisinger jedoch, in den letzten Monaten hellhörig 
geworden, weigerten sich standhaft, sodaß Szombathelyi schließlich nach 23 Uhr, 
nachdem auch der Gendarmerieoffizier jegliche Gewaltanwendung abgelehnt hatte, 
—  „mit einer einzigen Unterschrift — unverrichteterdinge abziehen mußte“

Das verwegenste —  und wenn es gelungen wäre, wohl auch das folgen
schwerste — Unternehmen seitens der ungarischen Behörden sollte aber noch 
kommen. Unvorhergesehene Ereignisse haben den Lauf der Geschichte schon oft 
beeinflußt. Und so verdanken es die Luisinger auch einem ganz beonderen Um
stand, daß ihr bisheriges mutiges und standhaftes Eintreten und Ausharren in 
den letzten Monaten nicht doch noch vereitelt wurde. Das Eintreffen der verspro
chenen Untersuchungskommission, der je ein Japaner, Franzose, Engländer und 
ein tschechischer Dolmetsch angehörten, war für Sonntag, den 20. August 1922, 
um 10 Uhr vormittags angesagt. Doch Szombathelyi, der wußte, daß um diese 
Zeit der Großteil der Bewohner dem Gottesdienst in der Hagensdorfer Kirche 
beiwohnte, verständigte die Luisinger nicht, sondern ließ ungefähr 50 ungarische 
Bauern aus Pinkamindszent vor den Häusern postieren und rot-weiß-grüne Fahnen 
aufstecken. Auf diese Weise sollte die Kommission den Eindruck einer magya-

29 1922 VIII 9, Sauerbrunn. Abschrift: Bgld. LA, LRA, ZI. 2— 1098/1—  
1922. Bericht des Landesgendarmeriekommandos für das Burgenland an das Bun
desministerium f. Inneres (Gendarmeriezentraldirektion) über das Amt der Bur
genländischen Landesregierung. In einem Erlaß des BMf Inneres vom 19. Juli 
1922 wurde allen Gendarmeriekommanden aufgetragen, ihre Berichte im Wege 
des Präsidiums der Landesregierungen vorzulegen, Ebenda ZI. 5— 1105/4— 1922.

30 Nach dem „XVIII. Gesetzartikel vom Jahre 1871 über die Regelung der Gemein
den“, Landesgesetzsammlung für das Jahr 1871 (Pest 1872), S. 131ff. führte der 
auf Lebenszeit bestellte leitende Gemeindebeamte den Titel „Notär“
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rischen Gemeinde gewinnen. „Als, diese jedoch nicht eintraf und die Luisinger 
vom Kirchgang heimkehrten, mußten die Ungarn erfolglos, abziehen. Am Nach
mittag gegen 16 Uhr traf das Auto mit den Kommissären in Luising ein. Zuerst 
wurden die Kinder, welche sich mit den von den Ungarn zurückgelassenen Fahnen 
spielten, nach ihrer Sprache befragt, worauf die einhellige Antwort „Deutsch“ 
erfolgte. Die ungarische Zollwache und ein berittener Herr aus Jaak („eine Arl 
Freischärler“) versuchten nun, die Kommissäre von den Ortsbewohnern fern 
zuhalten und ihnen einzureden, die Leute seien gegen einen Anschluß an Öster 
reich eingestellt. Die Kommission ließ sich jedoch nicht beeinflussen. Der berit
tene Intervenient aus Jaak wurde abgewiesen, als der tschechische Dolmetsch 
der Kommission herausfand, daß er kein Luisinger Einwohner war. Das ein
deutige Eintreten des Ortsrichters Franz Pail und aller anderen versammelten 
Bauern für den Anschluß an Österreich machte der Kommission die Entschei
dung (dann) leicht31.“

Auf Grund des E r g e b n i s s e s  dieses Lokalaugenscheines und der kon
sequenten Haltung der Luisinger Bevölkerung schlug der österreichisch-ungaris,che 
Grenzregelungsausschuß dem Völkerbund vor, die Gemeinde Luising an Öster
reich a n z u s c h l i e ß e n .

Mittlerweile hatten auch die österreichischen Vertreter beim Völkerbund in 
Genf den kommenden Ereignissen nicht tatenlos zugesehen. Ihre „Arbeiten in der 
Burgenlandfrage (gliederten) sich von vornherein in persönlich private Fühlung
nahme mit sämtlichen beteiligten Faktoren und in die offizielle Vertretung vor 
dem Völkerbund, letztere wieder entsprechend der angenommenen Arbeitsmethode 
in die Vorbereitungen beim Generalsekretariate, die Verhandlungen mit dem Be
richterstatter und endlich die Vertretung vor dem Völkerbund “

Am 13. September versammelte s,ich der Völkerbundrat und gab nach einem 
einleitenden Exposé des Generalsekretärs Hymans, (der) diesen für Österreich 
so außerordentlich wichtigen gesamten Grenzfragenkomplex zum Befremden der 
österreichischen Delegierten „allzusehr als eine minderbedeutende Angelegenheit 
darstellte, den beiden Delegationen Gelegenheit, den Standpunkt ihrer Regierungen 
zu vertreten.“

Am 19. September 1922 trat der Völkerbundrat zu seiner entscheidenden Sitzung 
zusammen: Pamhagen blieb trotz der gegenteiligen Empfehlungen des österrei
chisch-ungarischen Grenzregelungsausschusses bei Österreich, im Gebiet Lockenhaus 
wurden die ungarischen Revindikationen zum Teil abgelehnt, während im Pinka- 
tal acht von den angesprochenen 13 Gemeinden an Ungarn verloren gingen.

In dieser Entscheidung des Völkerbundes erfüllte sich auch das endgültige 
Schicksal Luisings: Mit den Gemeinden Schachendorf, Schandorf, Unterbildein 
und Oberbildein wurde es der Republik Österreich a n g e s c h l o ^ s e  n32.

Wie reagierten nun die beiden unmittelbar betroffenen Staaten auf das Er

31 P r i c k 1 e r a. 0. S. 51 f .; vgl. auch S i m o n  a. O. S. 6 und K u n n e  rt  
a. a. 0.  S. 2.

32 1922 IX 19, Genf. Bericht des Sektionschefs Oppenheimer an das BMf Äußeres, 
HHStA, Verwaltungsarchiv, österr. Bundeskanzleramt Nr. 104/22; vgl. auch Guglia 
a. a. 0 . S. 67ff.
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gebnis der Völkerbundentscheidung? War man mit dem Kompromiß zufrieden? 
Erhoffte man sich bessere Ergebnisse? In Ungarn, so berichtete der österreichische 
Gesandte in Budapest, C n o b l o c h ,  hatte dieser Schritt des Völkerbundes 
große Verstimmung ausgelöst. „Hie für spricht schon der Umstand, daß die Tages
presse diesem Ereignis keinen einzigen Artikel gewidmet hat, was wohl auf eine 
höhere Weisung zurückzuführen sein dürfte. Im  Zusammenhänge mit den gleich
zeitigen Meldungen aus Genf über die erfolgte Aufnahme Ungarns in den Völker
bund wurde in einzelnen Presseäußerungen auf die Enttäuschung flüchtig hinge
wiesen, die die Entscheidung „zu Gunsten Oesterreichs“ in Ungarn hervorrief. 
Die in den westlichen Komitaten erscheinenden Blätter gaben ihrer Entrüstung 
allerdings schon deutlicher Ausdruck. Im  Allgemeinen kann jedoch festgestellt 
werden, daß die ungarische Regierung wieder in äußerst geschickter Weise den 
für sie besonders peinlichen Mißerfolg33 34 vor der ungarischen Oeffentlichkeit zu 
verschleiern verstanden hat.

ln  politischen Kreisen freilich wurde zugegeben, daß Graf Bänffy in Genf 
nichts weniger als glänzend abgeschnitten hat. Dem nur scheinbar großen Erfolg 
der Aufnahme in den Völkerbund —  da dieselbe schon vorher so gut wie sicher
gestellt sei —  stünden die Mißerfolge in der öst(erreichisch)-ung(arischen) und 
in der jugosl(aivisch)-ungar(ischen) Grenzfrage sowie die peinliche Interpellation 
über die Verfolgungen der jüdischen Minderheiten (numerus clausus usw.) gegen
über.“

Aber auch die österreichische Regierung frohlockte nicht über den Ausgang 
dieser Verhandlungen; gemessen an dem Wortlaut des Friedensvertrages von 
St. Germain fühlte sie sich gleichfalls benachteiligt und verletzt. Dies bringt be
sonders ein im Bundeskanzleramt oben erwähntem Bericht nachgesetzter Aktenver
merk zum Ausdruck: „Vom u n g a r i s c h e n  Standpunkt“, heißt es hier, „kann 
wohl von einem peinlichen Mißerfolg gesprochen werden, weil den Wünschen 
nach iveiterer Zerstückelung des Burgenlandes nicht volVzommen Rechnung ge
tragen wurde, doch darf nicht übersehen werden, daß auch Österreich ivieder 
Grund hat, sich durch die Entscheidung verletzt zu fühlen: Der Völkerbundrat 
hat Ungarn Gebiete zugesprochen, die nach dem Staatsvertrag von St. Germain 
zweifellos Österreich gehören.“3*

Die Stimmung in der burgenländischen Bevölkerung und bei den Bewohnern 
der betroffenen Gemeinden charakterisiert ein Situationsbericht des Landesgen
darmeriekommandos für das Burgenland an das Bundesministerium für Inneres 
(Gendarmeriezentraldirektion) vom 9. Oktober 1922, in dem es u. a. heißt:

„Die Entscheidung des Völkerbundes, wonach 10 Grenzgemeinden an Un
garn zurückfallen, hat bei dem magyarophylen Teile der Bevölkerung Enttäu
schung verursacht, da viele erwarteten, das ganze Burgenland werde an Ungarn

33 Eine andere Hand hat „. besonders peinlichen Mißerfolg rot unterstrichen,
unter Anführungszeichen gestellt und am linken Rande ein Fragezeichen ange
bracht.

34 1922 X 16, Wien. HHStA, Verwaltungsarchiv, Österr. Bundeskanzleramt Nr. 164/23. 
Bericht des österreichischen Gesandten Cnobloch aus Budapest an das BMf Äußeres 
in Wien vom 5. 10. 1922.
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zurückfallen; anderseits hat aber diese Entscheidung bei ihnen die Hoffnung er
weckt, die Ungarn werden betreffs des Burgenlandes noch mehr erreichen.

Ein Teil der Grenzgemeinden, die nach Ungarn zurückfallen sollen, ist mit 
der Entscheidung des Völkerbundes aus 'wirtschaftlichen Gründen nicht einver
standen, weil sie Waldgebiete hiebei verlieren sollen; diese Gemeinden sollen 
Schritte unternommen haben, um bei Österreich verbleiben zu können.

Bei der österreichfreundlichen Bevölkerung hat der Rückfall dieser 10 Ge
meinden an Ungarn Erbitterung hervor gerufen, insbesondere, weil reindeutsche 
Gemeinden sich darunter befinden. Die Gerüchte von Bandeneinbrüchen und 
Errichtung eines tschech(isch) jugoslawischen) Kor(r)idors sind nun grössten
teils verschwunden.

Die ungarischen Amtsorgane an der Grenze und die ungarische Grenzbe
völkerung sind derzeit im Verkehre mit Österreichern bedeutend freundlicher, 
zu welchem Verhalten der Erfolg gegen Österreich in Bezug auf die Burgen
landgrenze beitragen dürfte.

Seitdem der bevorstehende Rückfall der 10 Grenzgemeinden an Ungarn 
durch die Presse bekannt geworden ist, überstürzen sich die Gerüchte von der 
bereits vollzogenen Besetzung Oberschildings durch die Ungarn, welche Gerüchte 
sich bis jetzt nicht bewahrheiteten; der Lehrer von Ober Schilding schult mit den 
Kindern bereits ein ungarisches nationales Theaterstück, um den Einzug der 
ungarischen Besatzung hiemit feierlich zu begehen.

Durch die zu erwartende Übergabe von Bernau und Kroatisch Schützen an 
Ungarn ist die Bevölkerung dieses Rayones und ebenso die des Rayones Eberau 
äusserst unzufrieden, da ihr die Verbindungsstrassen abgeschnitten sind“340.

Doch der Beschluß des Völkerbundes war endgültig und es ging nun darum, 
die unvermeidlichen Formalitäten der Übergabe festzulegen. Diese Modalitäten 
wurden vom österreichisch-ungarischen Grenzregelungsausschuß ausgearbeitet und 
den beiden interessierten Regierungen zur Genehmigung vorgelegt. Ministerialrat 
Dr. Neugebauer, der österreichische Delegierte in diesem Ausschuß, legte der Zen
tralkommission beim Bundeskanzleramt am Ballhausplatz in Wien eine genaue 
Grenzbeschreibung für die geplante Übergabe am 10. Jänner 1923 vor. 48 Stunden 
vor dieser Übergabe, d. h. am 8. Jänner 1923, 12,00 Uhr mittag, war der 
Wechsel der Gendarmerie und Finanzwache vorgesehen. Gleichzeitig ersuchte der 
österreichische Delegierte „für die klaglose Durchführung der Uebergabe und 
Uebernahme, die Bewegung der Gendarmerie und Finanzwache, die Einrichtung 
der österreichischen Verwaltung in der Gemeinde Luising, für die Abordnung 
eines Vertreters der Landesregierung Sauerbrunn zur Uebergabe der Gemeinden 
des Pinkatales Vorsorge zu treffen.“35

34a 1922 X 9, Sauerbrunn. Durchschrift: Bgld. LA., LRA, ZI. 5— 1105/8— 1922.
35 1922 XII 19, Oedenburg. Abschrift: Ebenda Z. 1137/22. Grenzverlauf der Sektion 

C „. Von dieser letzten Besitzgrenze („parallel zur Straße in südöstlicher Rich
tung, welche von Hagensdorf in nordwestlicher Richtung gegen Strem verläuft, wobei 
die Äcker des Johann Garga und der von Reinersdorf bei Österreich“ verbleiben) 
verläuft die Staatsgrenze in nordöstlicher Richtung längs der Gemeindegrenze zwi
schen Pinkamindszent und Hagensdorf bis zu einem Punkt, welcher 300 m östlich
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Am 10. Jänner 1923, nach fünf Monaten bangen Wartens und Höffens, 
wurde unter Teilnahme der gesamten Bevölkerung Luising in Anwesenheit des 
damaligen Bezirksverwalters Dr. Mayrhofer und einer Abordnung des Bun
desheeres aus Fürstenfeld in die österreichische Hoheitsverwaltung übernommen.

Uber Vorschlag der Bezirksverwaltung Güssing36 wurden, gern. § 2 Abs. 1 
der Verordnung der Bundesregierung vom 22. Juli 1921, BGbl. Nr. 476, Josef 
W i e n e r  aus, Luising Nr. 7, der sich besondere Verdienste um den Anschluß er
worben hatte, zum Gemeindeverwaltungskommis,sär, Franz P a i 1, Luising Nr. 13, 
Karl L e n d 1, Luising Nr. 30 und Kosmas S c h w a r z ,  Luising Nr. 2 zu 
Mitgliedern der Gemeindeverwaltungskommission, sowie Raimund S c h a n d 1, 
Luising Nr. 38, Karl W i n d i f- c. h, Luising Nr. 42 und Hermann W i e n e r ,  
Luising Nr. 29 zu Ersatzmännern bestellt37.

Als Patengeschenk wurde der Gemeinde seitens der Burgenländischen Lan
desregierung ein Betrag in Höhe von einer Million österreichischer Kronen ge
spendet38.

Wenn wir uns, nunmehr die Frage stellen, was die Luisinger bewog, in die 
große Politik einzugreifen und den Kampf gegen den Staat Ungarn aufzunehmen, 
so müssen wir wohl feststellen, daß es primär nicht nationale Motive waren, 
sondern daß es ihnen in erster Linie darum ging, bei der Pfarre zu bleiben, 
der schon ihre Väter angehörten, die alte Schule zu besuchen und letzten Endes 
diesem Lande zuzugehören wie die Gemeinde, wo sich ihre Felder, Wiesen und 
Weingärten befanden, um nicht erst nach Erledigung komplizierter Grenzformalitäten 
ihren Tagesarbeiten nachgehen zu dürfen.

Und wenn wir uns weiter fragen, warum die Ungarn mit allen Mitteln ver
suchten, diese wirtschaftlich keineswegs bedeutende Gemeinde zu halten, in der 
es keine Pfarre, keine Schule oder sonstige öffentliche Einrichtungen gab, so 
hat Jablonka39 sicherlich recht, wenn er meint, daß für sie „die nationale Ehre

des Schnittpunktes der Gemeindegrenzen Pinkamindszent —  Reinersdorf mit der 
Strasse Pinkamindszent —  Strem liegt.
Von da geht die Staatsgrenze in südöstlicher Richtung entlang der Grenze zwv 
sehen Pinkamindszent und Hagensdorf bis zum gemeinsamen Schnittpunkt von 
Hagensdorf, Pinkamindszent und Luising.
Von hier verläuft die Staatsgrenze in südöstlicher Richtung entlang der Gemeinde
grenzen zwischen Pinkamindszent —  Luising.

Vasalja —  Luising,
Vasalja —  Hagensdorf,
Tarodfa —  Hagensdorf,
Nagycsäkany —  Hagensdorf

36 1923 I 27, Güssing. Bgld. LA, LRA, 6—619. „Die Parteizugehörigkeit der ein
zelnen Funktionäre“, heißt es in dem Bericht der Bezirksverwaltung Güssing, „kann 
derzeit noch nicht angegeben werden, weil sich die Gemeinde in der kurzen Zeit 
politisch noch nicht orientieren, konnte und es gewiss angezeigt erscheint, ihr hiezu 
noch einige Zeit zu lassen.“

37 1923 II 22, Sauerbrunn. Ebenda.
38 1923 I 29, Güssing. Ebenda LAD— 365.
39 J a b l o n k a  Hans, Die Gemeinde Luising im Burgenland kam erst 1923 zu 

Österreich, Volksblatt (Wien), Nr. 117, 19. Mai 1963, S. 11.
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auf dem Spiel stand,“ die „zu jener Zeit noch sehr jung und sehr empfindlich 
war“

Die Luisinger hatten den Kampf um ihre Lebensinteressen aufgenommen, 
einen Kampf, der beschwerlich, ja  hart und reich an Verfolgungen war, der 
aber letzten Endes doch den erwünschten Ausgang brachte und zum Ziele führte. 
Es kann nicht oft genug betont werden, daß die Erreichung dieses Zieles in 
erster Linie das V e r d i e n s t  der Luisinger Bevölkerung selbst war, die trotz 
widriger Umstände und ärgster Bedrängnis aus, eigener Kraft und e i g e n e r  
I n i t i a t i v e  den Weg nach Österreich angetreten und gefunden hat.

F loristiseh e N eu igk eiten  aus dem  B u rgen lan d  (VII)
Von Gottfried T r a x 1 e r, Güssing

Im Jahre 1972 bin ich dazu übergegangen, die heimische Pflanzenwelt an 
Hand der von der Zentralstelle für Florenkartierung herausgegebenen Gelände
listen nach Quadranten zu erfassen. Da sich in diesem Falle die Beobachtung 
jeweils, auf eine relativ leicht überschaubare Fläche konzentriert, ist höchste In 
tensität der floristischen Erforschung erreichbar, wenn keine botanisch bedeutsamen 
Geländeteile und Biotope außer acht gelassen werden. Die folgenden Angaben 
beruhen bereits zum großen Teil auf Ergebnissen, die auf Grund der neu 
eingeschlagenen Vorgangsweise erzielt werden konnten.

PTERIDOPHYTA, FARNPFLANZEN
Equisetum hiemale L., Winter-Schachtelhalm. Im Südburgenland am Beginn 

des Waldes südwestlich von Wallendorf, 9063/1, ferner nördlich von Kalch neben 
der Abzweigung des Güterweges nach Krottendorf b. Neuhaus a. KL, 9162/3.

Ophioglossum vulgatum L., Gewöhnl. Natterzunge. Wiese am obersten Ge- 
rentbach nordöstlich von St. Michael i. B., 8863/4.

Asplenium adiantum-nigrum L., Immergrüner Streifenfarn. Auch auf der 
SO-Wand des Schloßbergfelsens in Güs,sing, 8963/2. Zuerst von Werner Jansen, 
Itzehoe, entdeckt.

APETALAE, FEHLKRONER
Loranthus eurpaeus L., Europäische Riemenmistel, Eichenmistel. Weitere 

Vorkommen: Auf Steineiche bei Punitz, 8864/3, auf Stieleiche bei Kulm, 8864/4, 
beim Stausee bei Urbersdorf, 8964/1, und bei Deutsch Bieling, 8964/4. In letz
terem Falle schmarotzt auf der Eiche neben der Eichenmistel auch eine Ge
wöhnliche (Laubholz-) Mistel, Viscum álbum L., wobei vom Boden aus nicht 
klar zu erkennen ist, ob der Ast, auf dem sie sich festgesetzt hat, zu der durch 
die Eichenmistel hervorgerufenen Wucherung („Baumrose“) oder zur Eichen
mistel selbst gehört.

Phytolacca americana L., Gewöhnl. Kermesbeere Weitere Funde im Süd
burgenland': Ein kleineres Vorkommen auf einem Holzschlag nördlich von Alt- 
hodis (Südhang des Großen Hirschensteins), 8664/3, viel reichlicher auf Holz
schlägen südlich von Neuhaus a. KL, nahe bei den Berghäusern von Krotten
dorf, 9162/1.
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